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ÖfTentliche Bekanntlllachung 

BEZIRKSREGIERUNG KÖLN 

Dezernat 33 - Ländliche Entwicklung, Bodenordnung -

Blumenthaistraße 33 Tel.: 0221/147-2033 
50670 Köln 

Flurbereinigung lVIetternich Köln, 15.06.2011 
Az.: 33.46 - 14025

Sich I uss"fes1:s1:ellU"g 

Im Flurbereinigungsverfahren Metternich wird hiermit gemäß § 149 des Flurbereini
gungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 
(BGB!. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGB!. I S.2794), die 
Schlussfeststellung angeordnet. Es wird festgestellt, dass 

1. 	 die Ausführung des Flurbereinigungsverfahrens nach dem Flurbereinigungsplan und 
den dazu ergangenen Nachträgen 1 - 4 bewirkt ist, 

2. 	 den Beteiligten keine Ansprüche mehr zustehen, die im Flurbereinigungsverfahren 
hätten berücksichtigt werden müssen, 

3. 	 die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft abgeschlossen sind, 

4. 	 die Beteiligten ihre Verpflichtungen gegenüber der Teilnehmergemeinschaft erfüllt 
haben. 

Das Flurbereinigungsverfahren endet mit der Zustellung der unanfechtbaren Schluss
feststellung an die Teilnehmergemeinschaft. Gleichzeitig erlischt die Teilnehmerge
meinschaft der Flurbereinigung Metternich. Damit erlöschen auch die Rechte und 
Pflichten ihres Vorstandes. 

Rechtsbehelfs belehrung 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach dem ersten Tage sei
ner öffentlichen Bekanntmachung Klage erhoben werden. Die Klage ist bei dem 

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 

- 9a Senat (Flurbereinigungsgericht) -


Aegidiikirchplatz 5 

48143 Münster 


schriftlich zu erheben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass in der Klageschrift als Klagegegner das Land Nord
rhein-Westfalen anzugeben ist. 

Im Auftrag 
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(Feh res) 
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